
K urze Zeit spä ter erschien ein B eauftrag ter des Rates 
des Kreises . . R eferat Steuern, der A ngestellte . . . 
vom Fahndungsdienst, der •— wie ich weiß — m it dem 
SSD zusam m enarbeitet. Dieser versuchte mich zu über
reden, daß ich meinen Betrieb m it M aschinen und Leu
ten  freiw illig zum  K reisbaubetrieb überführen sollte, 
wogegen er m ir zusicherte, daß ich der Leiter des 
K reisbaubetriebes werden sollte. Als E rk lärung  gab er 
an, mein Betrieb habe sich zum  „kapitalistischen Be
tr ie b “ entwickelt, w as in der DDR nicht erw ünscht sei. 
Als ich ablehnte, drohte er m it einer gründlichen P rü 
fung. Die anschließende Betriebsprüfung dauerte einige 
Tage.
Aus Ä ußerungen des . . . und seines Kollegen w ar k lar 
zu ersehen, daß ich ganz erhebliche B eträge nachzahlen 
m ußte. M an h a tte  Teilberäum ungsarbeiten zur Bau
aufm achung des Geländes fü r  S traßen- und Hoch
bauten  als berufsfrem d versteuert, obgleich in der Be
rufungsinstanz der alten  Sache im Gegensatz dazu aus
drücklich festgeste llt worden war, daß solche A rbeiten 
als handwerkliche A rbeiten anzusehen seien, da sie m it 
diesen im kausalen Zusam m enhang stehen. (Siehe das 
folgende Dokument.)
N unm ehr floh ich nach W est-Berlin. Ich ta t  es, weil ich 
die hohen N achzahlungen nicht hä tte  auf bringen kön
nen und weil ich einem schweren Gewissenskonflikt ent
gehen wollte. Ich wollte mich nicht durch den Druck 
dieser S teuernachzahlungen dazu zwingen lassen, fü r 
den Kommunismus der Zone als Leiter des K reisbau
betriebes zu arbeiten. A ußerdem  rechnete ich m it F re i
heitsverlust als Folge der Steuernachzahlungen. Daß 
diese Besorgnis m einerseits durchaus ernstlich war, er
gab sich in der Folgezeit, indem näm lich . . . nach 
m einer F lucht erk lärte, m an habe sich m it dem Ge
danken m einer V erhaftung getragen.

Ich  versichere, daß meine vorstehenden A ussagen in 
allen P unkten  der W ahrheit entsprechen und bin bereit, 
diese erforderlichenfalls vor einem Gericht zu beeiden.

v. g. u. 
gez. U nterschrift
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E n t s c h e i d u n g

(Gem äß § 5 der V erordnung über die Rechte der B ür
ger im V erfahren der Erhebung von Abgaben vom
13. November 1952 — GBl. S. 1211.)

In  der B erufungssache des H errn  . . . 
w ohnhaft in . . .

wegen Um satz-, Einkommen- und Gewerbesteuer fü r 
1955 w ird wie fo lg t entschieden:

Die B erufung w ird als unbegründet zurückgewiesen. 
Der R at des Kreises . . . w ird angewiesen, die Ver
anlagung nach M aßgabe der Begründung zu ändern.

Diese Entscheidung ist endgültig, weitere N ach
prüfungsm öglichkeiten sind nicht gegeben. Die Gebüh
ren  des V erfahrens h a t der B erufungsführer zu 100 °/o 
zu tragen.

G ebührenfestsetzung 
(Gemäß der Verordnung über die staatlichen Verwal
tungsgebühren vom 28. Oktober 1955 — GBl. I  787/55)

Die zu zahlende Gebühr 
ist binnen 14 Tagen auf 
das Konto der Abt. F i
nanzen des Rates des 
Kreises (Konto-Nummer 
1128103) — der S tad t 
(Konto-Nr. 1128104) bei 
der Deutschen N otenbank 
zu entrichten.
Gegen die G ebührenfest
setzung ist die Beschwerde 
zulässig. Sie ist innerhalb 
einer Woche bei der Abt. 
Finanzen des R ates des 
Kreises — der S tad t ein
zureichen und zu begrün
den.
R a t des Kreises . . .
. . ., den 9. Jan u ar 1958 

Im  A ufträge: 
gez. U nterschrift

Sie sind Diplom-Ingenieur und Baum eister und be
treiben in . . . ein Baugeschäft. In  die Handwerksrolle 
sind Sie m it „Hoch-, Tief- und S traßenbau“ eingetra
gen. Des weiteren sind Sie als S teinholzlegerm eister in 
die Handwerksrolle eingetragen.
Wie die E rm ittlungen ergeben, w urden durch Ihren  Be
trieb im Jah re  1955 im  wesentlichen E nttrüm m erungs
und A bbrucharbeiten durchgeführt. S trittig  ist, ob die 
B esteuerung der aus Abbruchs- und E nttrüm m erungs
arbeiten erzielten E inkünfte m it der H andw erkssteuer 
abgegolten ist.

H ierzu ist folgendes festzustellen:
E inkünfte aus E nttrüm m erungs- und A bbrucharbeiten 
sind generell keine E inkünfte aus handw erklicher 
T ätigkeit im Sinne der Bestim m ungen über die Be
steuerung des Handw erks. N ach den baupolizeilichen 
Bestim m ungen sind G ebäudeabrißarbeiten von Be
trieben des Baufachs auszuführen.
Es kann m ithin nicht davon ausgegangen werden, daß 
A brißarbeiten fü r Betriebe des Baufaches völlig 
branchefrem d und nicht üblich seien. F ü r das Bauhand
w erk (M aurerhandw erk) sind sie jedoch als über
wiegende Leistung nicht typisch.
In  den Fällen, in denen B auhandw erker die A usführung 
von N eubauten übernehmen, die die Beseitigung einer 
auf dem gleichen Grundstück vorhandenen Ruine be
dingen, sind die E inkünfte aus A bbrucharbeiten hier
nach als m it der H andw erkssteuer abgegolten zu w er
ten. W erden von B auhandw erkern (M aurern) Abriß- 
und E nttrüm m erungsarbeiten  durchgeführt, die nicht 
im Zusam m enhang m it anschließenden B auausführun
gen von N eubauten stehen, so sind auch diese E inkünfte 
aus E nttrüm m erungsarbeiten  m it der H andw erkssteuer 
abgegolten, wenn diese E nttrüm m erungen neben den 
eigentlichen typischen Bauleistungen ausgeführt w er
den und im Rahm en des Betriebes nu r untergeordnete 
Bedeutung haben. Die von Ihnen im Jah re  1955 er
zielten E inkünfte entfallen fa s t ausschließlich auf E in
künfte aus Abriß- und Enttrüm m erungsarbeiten . Sie 
haben diese A rbeiten nicht nur nebenher in geringem  
Um fange, sondern fa s t nur noch ausschließlich aus
geführt. Diese Enttrüm m erungen stehen auch nicht in 
Verbindung m it etwa von Ihnen ausgeführten  Neu
bauten, die den A brißarbeiten unm ittelbar folgten.

S tre itw ert DM 45 000,—

Gebühren . DM 4 050,—
Auslagen . DM — ,20
Summe . . DM 4 050,20
Anteil des 
Berufungs
führers DM 4 050,20
Gezahlter 
Gebühren
vorschuß . DM
R est
zahlung .. DM 4 050,20
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